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Reglement über die Hundehaltung (Hundereglement) 

 

Entwurf 

 

Änderung vom … 

 

Der Einwohnerrat Pratteln 

beschliesst: 

I. 

Das Reglement über die Hundehaltung vom 30. Mai 20051 wird wie folgt geändert: 

 

§ 10 Abs. 1 Registrierung   (neu) 

1 Die Anmeldung zur Registrierung haben die Hundehalterinnen und Hundehalter persönlich 

unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen insbesondere des Sachkunde- und Versiche-

rungsnachweises vorzunehmen. 

 

§ 10bis  Hundekurs   (neu) 

1 Hundehaltende, welche sich erstmals einen Hund anschaffen, müssen bei der An-

meldung des Hundes den Sachkundenachweis über die obligatorische, theoretische 

Ausbildung für Hundehaltende erbringen. 

2 Auf den Besuch eines theoretischen Kurses kann verzichtet werden, wenn nachge-

wiesen wird, dass die Hundehaltenden bereits vor dem 1. Oktober 2008 einen Hund 

gehalten haben 

3 Hundehaltende müssen innert Jahresfrist nach der Anschaffung eines neuen Hundes 

der Gemeinde eine Kursbestätigung über die Absolvierung eines anerkannten Praxis-

kurses über die Haltung von und den Umgang mit Hunden in Alltagssituationen zustel-

len. 

 

§ 12  Impfkontrolle   (aufgehoben) 

 

§ 14  Hundezucht   (aufgehoben) 

 

§ 15 Abs. 1 lit. b Grundsatz   (aufgehoben) 

 

§ 19 Abs. 2 Massnahmen   (neu) 

2 Erfüllt die Hundehalterin bzw. der Hundehalter die angeordneten Massnahmen nicht oder 

führen diese nicht zum gewünschten Erfolg, kann der Gemeinderat gegenüber der fehlbaren 

Person nach Rücksprache mit der Kantonstierärztin oder dem Kantonstierarzt ein Verbot der 
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Hundehaltung aussprechen. Dieses Verbot erstreckt sich gemäss kantonalem Hundegesetz 

§ 9 Abs. 42 auf das ganze Kantonsgebiet. 

 

§ 22 Inkrafttreten   (neu) 

Dieses Reglement bedarf der Genehmigung der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirekti-

on des Kantons Basel-Landschaft. Der Gemeinderat beschliesst das Inkrafttreten dieses 

Reglements. Dieses Reglement ersetzt das Reglement über die Hundehaltung vom 

16. Dezember 1996 und hebt alle übrigen materiell widersprechenden Bestimmungen der 

Gemeinde Pratteln auf. 

 

II. 

Der Gemeinderat bestimmt das Datum des Inkrafttretens. 

 

 

 

Pratteln, … Namens des Einwohnerrates 

 Der Präsident Die Sekretärin 

 

 R. Kuny K. Künzli 
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